Merkblatt für die Förderung des deutsch-polnischen Schüleraustausches

Die Schülerbegegnungsmaßnahmen mit Polen werden aus Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerks und aus Mitteln des Landesjugendplans gefördert. Für die Bezuschussung gelten die folgenden Förderungskriterien und Antragsverfahren.

I. Förderkriterien


1. Die Maßnahmen müssen Begegnungscharakter haben, d.h., dass mehr als die Hälfte des Programms gemeinsam mit der Partnerschule durchgeführt werden muss. Die Begegnungen sollen möglichst auf Gegenseitigkeit beruhen. Es sollen Schulpartnerschaften angestrebt werden.


2. Gefördert werden Schulklassen ab dem 8. Schuljahr. Ausnahmen sind in begründeten Fällen möglich. Es wird um schriftliche Begründung gebeten.


3. Die Gruppen sollen mindestens 8 und höchstens 60 Schüler umfassen. Ausnahmen sind auch hier in begründeten Fällen nach Rücksprache mit dem 



Regierungspräsidium möglich.


4. Der Aufenthalt bei der Partnerschule soll mindestens 4 Tage und nicht länger als 10 Tage dauern. An- und Abreisetag werden dabei nicht mitgerechnet. Die Teilnehmer sollen nach Möglichkeit in Familien untergebracht werden.


5. Höhe des derzeitigen Zuschusses


a) Begegnungen in Polen



Die deutschen Teilnehmer erhalten einen Fahrkostenzuschuss in Höhe von 35 % der nachgewiesenen Fahrkosten (Bus oder bei Bahnfahrt Gruppenfahrschein 2. Klasse; keine Liegewagenkarte, Flugkosten, falls günstiger als Bus und Bahn).



b) Begegnungen in Baden-Württemberg



Die baden-württembergische Schule erhält einen Programmkostenzuschuss in Höhe von max. 7,20 € pro poln. Schüler und Programmtag. Polnische Begleitpersonen (ohne Busfahrer) erhalten bis zu 8,20 EUR pro Programmtag. Programmtage sind Veranstaltungstage mit Begegnungsprogramm. Das Taschengeld wird nicht mehr gesondert gefördert, ist aber weiterhin in Rahmen der erhöhten Festbeträge möglich. Die Träger entscheiden selbst, ob ein Taschengeld an die Gäste ausgezahlt wird oder nicht. Die Auszahlung ist auf der Teilnehmerliste von den Gästen zu quittieren. An- und Rückreisetag zählen nicht als Programmtage. Der Zuschuss wird im Wege der Projektförderung an den Träger der Begegnungsmaßnahme, d.h. an die gastgebende Schule ausgezahlt und dient der Finanzierung bzw. Teilfinanzierung der der gastgebenden Schule entstehenden Programmkosten.




Als Programmkosten können insbesondere anerkannt werden:



-
Fahrkosten für gemeinsame Ausflugs- und Besichtigungsfahrten




-
Eintrittsgelder für Besichtigungen, Theater, Museen und dergleichen




-
Sachkosten für gemeinsame Projekte




-
Unterkunfts- und Verpflegungskosten




-
Taschengeld 



-
sonstige Programmkosten





Bei einem gemeinsamen Schullandheimaufenthalt in Baden-Württemberg wird der Zuschuss von derzeit 4,20 € pro Programmtag auch für die Schüler der gastgebenden Schule gewährt (An- und Abreisetag gelten nicht als Programmtag).





Die polnischen Gäste erhalten auf Antrag einen Fahrkostenzuschuss vom DPJW (siehe auch Abschn. II).





In besonders begründeten Einzelfällen kann für einen Sprachmittler ein Zuschuss bis zu 25,00 € pro Programmtag abgerechnet werden.


6. Reisekosten


Auf durchschnittlich je 15 SchülerInnen soll eine Begleitperson teilnehmen. Die baden-württembergischen Begleitpersonen erhalten Reisekosten nach dem Landesreisekostengesetz und Abschnitt III der Verwaltungsvorschrift „Außer-unterrichtliche Veranstaltungen“ der Schulen vom 06.10.2002 (K.u.U. S. 324). Die Reisekosten werden um den Zuschussanteil gekürzt. Nebenkosten werden bis zu 25,56 € gegen Nachweis erstattet. Die Reisekosten gehen nicht zu Lasten der den Schulen zur Verfügung stehenden Mittel für 



außerunterrichtliche Veranstaltungen.

II. Antragsverfahren


Sämtliche Zuschüsse werden mit dem Vordruck des Deutsch-Polnischen Ju-


gendwerks beantragt. Alle Anträge müssen bis zum 20.12. des Vorjahres bei uns 


vorliegen. Später eingehende Anträge werden auf eine Warteliste gesetzt.


Vor- bzw. Nachbereitungsseminare werden nicht bezuschusst. 


a) Die baden-württembergischen Schulen beantragen den Fahrkosten- und Programmkostenzuschuss beim Regierungspräsidium. Für jede In- bzw. Out-Maßnahme ist ein gesonderter Antrag einzureichen. Eine ausführliche Programmbeschreibung ist dem Antrag beizulegen.


b) Die polnischen Schulen können für die Fahrt nach Deutschland und die Programmkosten bei Begegnungen in Polen ebenfalls einen Zuschuss beantragen. Die Anträge sind direkt beim DPJW in Warschau einzureichen.

III. Bewilligungs- und Auszahlungsverfahren


Das Regierungspräsidium Tübingen prüft die Anträge auf das Vorliegen der Zuschussvoraussetzungen. Die zur Bezuschussung vorgesehenen Schulen werden vom Regierungspräsidium benachrichtigt. Alle Maßnahmen können nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel bezuschusst werden.


Die Zuschüsse werden nach Abschluss der Maßnahme und nach Vorlage aller Unterlagen ausgezahlt.

Für die Genehmigung der Maßnahme sowie die reisekostenrechtliche Genehmigung für die Begleitpersonen ist die Schulleitung zuständig.
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